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Filmmusiklizenzvertrag
(Entwurf)

abgeschlossen zwischen

...........................................................................................
(im Folgenden �„Musikverlag�“ genannt)

und

...........................................................................................
(im Folgenden �„Filmhersteller�“ genannt)

1. Gegenstand

1.1 Der Musikverlag ist Inhaber der Filmherstellungsrechte für das Auswertungsgebiet an
dem nachfolgend bezeichneten Werk:

Titel: .........................................................................................................................

Untertitel: ..................................................................................................................

Musik von: ................................................................................................................

Text von: ...................................................................................................................

1.2 Der Filmhersteller produziert den Film mit dem Arbeitstitel:

...................................................................................................................................

2. Rechtsübertragung

2.1 Der Musikverlag überträgt dem Filmhersteller das nicht ausschließliche Filmherstellungs-
recht an dem in Punkt 1.1 genannten Werk zur Verwendung in dem unter Punkt 1.2 ge-
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nannten Film, sowohl zur Nutzung als Vorführfilm als auch zur Auswertung der Video-
rechte.

2.2 Der Filmhersteller ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Werk im Film bis zu einer
Spieldauer von ........ Minuten/........ Sekunden / ...... ohne Begrenzung der Spieldauer1 zu
verwenden.

3. Vertragsgebiet

3. Die Rechtsübertragung erfolgt für das Vertragsgebiet .................. (Österreich, EU-Raum,
weltweit).

4. Dauer

4. Die Auswertungsbefugnis erlischt nach Ablauf von ......... Jahren ab Erstaufführung des
fertig gestellten Films.

5. Verwertungsgesellschaften

5. Die Rechtsübertragung umfasst lediglich die in diesem Vertrag ausdrücklich erwähnten
Nutzungsrechte. Insbesondere werden keine anderen als die in diesem Vertrag aus-
drücklich erwähnten, sich auf die Nutzung des Films beziehenden Rechte übertragen,
ebenso wenig die von den zuständigen Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen
Rechte.2

6. Rechte an Tonträgern

6. Beabsichtigt der Filmhersteller, einen Tonträger zu verwenden, auf dem das gegenständ-
liche Werk aufgenommen ist, so hat er die hierzu erforderlichen Rechte vom Tonträger-
hersteller und/oder sonstigen Berechtigten, wie etwa ausübenden Künstlern und Lizenz-
berechtigten gesondert zu erwerben.

                                                
1 Nicht Zutreffendes ist zu streichen
2 Vertragszweck ist die Auswertung eines bestimmten musikalischen Titels in einem Film.

Ein enger vertraglicher Zweck erfordert eine ebenso enge vertragliche Regelung hinsicht-
lich der Rechtsübertragung.
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7. Weiterübertragung

7. Der Filmhersteller ist nicht berechtigt, das ihm in diesem Vertrag eingeräumte Filmher-
stellungsrecht auf Dritte weiter zu übertragen.

8. Titel und Handlung des Werks

8 Der Filmhersteller ist nicht berechtigt, den Titel des Werks als Titel oder Untertitel des
Films zu verwenden oder die �„Story�“ des Textes (der lyrics) oder das Werk selbst thema-
tisch in den Mittelpunkt des Films zu stellen oder als Leitmotiv zu verwenden.

9. Musikaufstellung

9. Der Filmhersteller übersendet dem Musikverlag nach Fertigstellung des Films unaufge-
fordert eine Kopie der Musikaufstellung, die er bei den Verwertungsgesellschaften einge-
reicht hat.

10. Vergütung

10. Als Gegenleistung für die durch diesen Vertrag übertragenen Rechte zahlt der Filmher-
steller an den Musikverlag eine Pauschalvergütung in Höhe von �€ ..... zuzüglich der ge-
setzlichen Umsatzsteuer in Höhe von ......%, insgesamt somit einen Gesamtbetrag von �€
........ .

11. Schlussbestimmungen

11.1 Die Vertragsparteien haben keine mündlichen Nebenabreden getroffen. Maßgeblich ist
allein der gegenständliche schriftliche Vertrag. Änderungen und Ergänzungen bedürfen
der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des ganzen Vertrages oder einzelner
Bestimmungen dieses Vertrages.

11.2 Sollte eine Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies
die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen nicht. Die Vertragsparteien werden die ungülti-
ge Klausel durch eine Klausel ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten
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kommt. Die Parteien sind verpflichtet, an einer entsprechenden Klarstellung des Vertrag-
stextes mitzuwirken. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken, die dieser Vertrag enthält.

11.3 Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das sachlich die Handelsgerichtsbarkeit in
......................... ausübende Gericht zuständig, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand
gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht.

......................, am ......................

.............................................  .............................................
Musikverlag                                                                                         Filmhersteller
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